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12 Abschluss  

Bevor der Rechnungsabschluss in Angriff genommen werden kann, sind Vorarbeiten zu erledigen. 
Eine Checkliste mit den wichtigsten Abschlussarbeiten mit Vorgehensplan findet sich im Kapitel 
17 «Jahresterminplan».  
 
Die für den Abschluss massgeblichen Grundsätze der ordnungsgemässen Buchführung sind dem 
Kapitel 4 «Finanz- und Rechnungsgrundsätze» sowie Kapitel 13 «Bilanz» zu entnehmen. 

12.1 Periodengerechte Erfassung 

Nach dem Grundsatz der Periodenabgrenzung sind Geschäftsfälle in derjenigen Periode zu erfas-
sen, in welcher sie verursacht werden. Dies gilt sowohl für die Aufwände und Erträge der Erfolgs-
rechnung als auch für die Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung1. Die systematische 
Anwendung der Periodenabgrenzung richtet sich nach den Grundsätzen von Wahrheit, Vollstän-
digkeit, Jährlichkeit und Genauigkeit. Bei erstmaliger Abgrenzung oder bei einer wesentlichen 
Änderung der Praxis gegenüber dem Vorjahr ist ein Vermerk im Anhang zur Jahresrechnung vor-
zunehmen. 
 
Diese Abgrenzungen sind zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses vorzunehmen, also nach Ab-
lauf des Rechnungsjahres im Verlauf des ersten Quartals des Folgejahrs und nicht zum Wissens-
stand des Stichtags vom 31. Dezember. Entsprechend sind Sachverhalte und Ereignisse, welche 
zwischen dem 31. Dezember und dem Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses bekannt werden, bei 
der Rechnungsabgrenzung auch zu berücksichtigen, sofern sie für die Beurteilung der Jahresrech-
nung wesentlich sind (sog. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag). 

12.2 Rechnungsabgrenzungen 

Rechnungsabgrenzungen werden gebildet, sofern das Jahr der Rechnungsstellung und das Jahr 
der Leistung nicht deckungsgleich sind. Primär erfolgen Abgrenzungen in der Erfolgsrechnung. 
 
In der Investitionsrechnung sind Abgrenzungen zulässig, sofern die Nutzung der Leistung zum 
betreffenden Objekt im alten Jahr erfolgte (z.B. fertiggestellte und abgenommene Objekte mit 
fehlenden Schlussabrechnungen). Die daraus folgende Aktivierung der Investitionen in der Bilanz 
sowie die Vornahme der Abschreibungen in der Erfolgsrechnung sind zulässig. Eine allfällige Be-
tragskorrektur wird über die im Folgejahr zwingend vorzunehmende Rückbuchung sowie die Bu-
chung der effektiven Ausgabe sichergestellt. 
 
Für die Bildung gilt das Buchungsdatum 31.12.20xx. Die Auflösung ist zu Beginn der neuen Rech-
nungsperiode per Umkehrbuchung per 1.1.20xx vorzunehmen. Durch die frühe Auflösung der 
Rechnungsabgrenzungen kommt es beim Jahresbeginn zu anfänglichen Minussalden auf den ent-
sprechenden Erfolgs- respektive Investitionskonten. 
 
Rechnungsabgrenzungen können u.a. in folgenden Bereichen der Erfolgs- und Investitionsrech-
nung anfallen (Vorbehalt Wesentlichkeit): 

 Fiskalerträge; 

 Zinsen, Marchzinsen; 

 Mieten; 

 Honorare; 

 Versicherungsprämien; 

 Löhne (Überstunden, Ferienguthaben u.Ä.); 

 Taggeldabrechnungen, EO, Mutterschaft; 

 Konzessionsabrechnungen; 

 Abrechnungen übergeordneter Stellen (Kanton und regionale Kostenverteiler); 

 Lieferantenrechnungen; 

 Erschliessungsbeiträge (Perimeterabrechnungen). 
 

1 Im Folgenden ist von Aufwand und Ertrag die Rede, obschon bei der Rechnungsabgrenzung immer auch die Investitionsausgaben und –einnahmen gemeint sind. 
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Besteht eine enge Verbindung zwischen Aufwand und Ertrag, sind beide Elemente nach den glei-
chen Regeln separat abzugrenzen, z.B. die Schlussrechnung für den Verwaltungskostenanteil EL 
AHV ist nicht mit dem Guthaben aus der Schlussabrechnung für den Verwaltungskostenanteil EL 
IV zu verrechnen. Die Höhe der aktiven oder passiven Rechnungsabgrenzungen ergibt sich aus 
dem Abgrenzungstatbestand.  
 
Die Rechnungsabgrenzungen werden in jedem Fall zu Beginn der neuen Rechnungsperiode per 
Umkehrbuchung vollständig aufgelöst und Ende Jahr je nach Bedarf wieder gebildet. 
 
Nicht zulässig ist die Vornahme von Abgrenzungen, welche zur Ausschöpfung eines Kredites die-
nen (siehe Kapitel 4 «Finanz- und Rechnungsgrundsätze»). 

12.3 Wesentlichkeit (Grenzwert) 

Rechnungsabgrenzungen müssen nur dann vorgenommen werden, wenn sie wesentlich sind. Das 
Kriterium der Wesentlichkeit respektive der Grenzwert in der Erfolgsrechnung wird für die Ge-
meinden festgelegt und im Entscheidungsbaum dargestellt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sofern der abzugrenzende Betrag 20% der Aktivierungsgrenze der Investitionsrechnung erreicht 
oder übersteigt, ist zwingend eine Abgrenzung in der Erfolgsrechnung vorzunehmen. 
 
Ist diese Bedingung nicht erfüllt, erfolgt ein Vergleich mit der Budgetposition. Sobald der Abgren-
zungsbetrag 50% der Budgetposition erreicht oder übersteigt, ist die Wesentlichkeit gegeben und 
eine Abgrenzung empfohlen. Bei einer Betragsgrösse von unter 50% des Budgetwertes ist eine 
Abgrenzung freiwillig. 
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In der Investitionsrechnung gelten als Grenzwerte für die Rechnungsabgrenzung die jeweiligen 
Aktivierungsgrenzen. Erreicht der Abgrenzungsbetrag diesen Wert, so muss eine Abgrenzung in 
der Investitionsrechnung erfolgen. Für darunterliegende Beträge ist die Vornahme einer Abgren-
zung fakultativ. Bei der Position «Anlagen im Bau» dürfen keine Abgrenzungen vorgenommen 
werden. 

Gemeinwesen Wesentlichkeitsgrenzen bei Rechnungsabgrenzungen 

 
in der Investitionsrechnung in der Erfolgsrechnung 

Gemeinden: 

 bis 999 Einwohner ab Fr.   25'000  ab Fr.   5'000  

 bis 4'999 Einwohner ab Fr.   50'000  ab Fr. 10'000  

 bis 9'999 Einwohner ab Fr.   75'000  ab Fr. 15'000  

 ab 10'000 Einwohner ab Fr. 100'000  ab Fr. 20'000  

Zweckverbände, Bürger- und 
Kirchgemeinden: ab Fr.   30‘000  ab Fr.   6‘000  

12.3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung (104) 

Aktive Rechnungsabgrenzungen werden gebildet für vor dem Bilanzstichtag getätigte Ausgaben 
oder Aufwände, die der folgenden Rechnungsperiode zu belasten sind oder für Einnahmen oder 
Erträge, die der Rechnungsperiode vor dem Bilanzstichtag zuzuordnen sind, aber erst in der fol-
genden Rechnungsperiode fakturiert werden. 
 
Durch die stetige Verbuchungspraxis ist sichergestellt, dass pro Rechnungsperiode nur ein Jahres-
betreffnis abgebildet ist. 
 
Die Abgrenzung muss sich auf sogenannte Tatbestände stützen und die Höhe ist mit einem Beleg 
nachzuweisen. Diese Höhe ergibt sich aus dem Betrag des Abgrenzungstatbestandes und richtet 
sich nach der Wesentlichkeitsgrenze. 
 
Fragestellung: 

 Wurde im laufenden Rechnungsjahr zu viel Aufwand verbucht (z.B. vorausbezahlte Versiche-
rungsprämie)? 

 Wurde im laufenden Rechnungsjahr zu wenig Ertrag verbucht (z.B. ausstehender SGV-Bei-
trag)? 

 Sind dem laufenden Rechnungsjahr noch Einnahmen wie Perimeterbeiträge zuzuordnen? 
 

Buchungsvorgang 31.12.: 

Aktive Rechnungsabgrenzung Soll Haben Betrag in Fr. 

Versicherungsprämie (ER): 

Die Prämienrechnung wurde im alten 
Jahr bezahlt und verbucht, betrifft 
aber das neue Jahr. 

 

Aktive Rechnungs- 
abgrenzung ER 

10470.01 

 

Sachversicherungs- 
prämien 

0220.3134.00 

 

5'000 

Beitrag vom Kanton (ER): 

Die Beitragsleistung der SGV ist zu-
gesichert, aber noch nicht eingetrof-
fen. 

 

Aktive Rechnungs- 
abgrenzung ER 

10470.01 

 

Beitragsleistung 
Kanton (SGV) 
7101.4631.00 

 

50'000 

Erschliessungsbeitrag (IR): 

Die Erschliessungsbeiträge (Perime-
terabrechnung) gehen erst im neuen 
Jahr ein, betreffen aber das alte Jahr; 
die Strasse wird schon benutzt und 
der Perimeter ist eröffnet. 

 

Aktive Rechnungs- 
abgrenzung IR 

10460.01 

 

Erschliessungsbeiträge 
private Haushalte     

6150.6371.00 

 

400'000 
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12.3.2 Passive Rechnungsabgrenzung (204) 

Passive Rechnungsabgrenzungen werden gebildet für vor dem Bilanzstichtag fakturierte Einnah-
men oder Erträge, die der folgenden Rechnungsperiode gutzuschreiben sind oder für vor dem 
Bilanzstichtag bezogene Leistungen (Ausgaben oder Aufwände), die erst in der neuen Rechnungs-
periode in Rechnung gestellt werden. 
 
Durch die stetige Verbuchungspraxis ist sichergestellt, dass pro Rechnungsperiode nur ein Jahres-
betreffnis abgebildet ist. Die Abgrenzung muss sich auf Tatbestände stützen und die Höhe ist mit 
einer Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Diese Höhe ergibt sich aus dem Betrag des Abgren-
zungstatbestandes und richtet sich nach der Wesentlichkeitsgrenze.  
 
Fragestellung: 

 Wurde im laufenden Jahr zu wenig Aufwand verbucht (z.B. Rechnung für Unterhalt Winter-
dienst noch nicht eingetroffen)? 

 Wurde im laufenden Jahr zu viel Ertrag verbucht (z.B. Mietzinseingang für Folgejahr)? 

 Sind dem laufenden Rechnungsjahr noch Ausgaben zuzuordnen? 
 

Buchungsvorgang 31.12.: 

Passive Rechnungsabgrenzung  Soll Haben Betrag in Fr. 

Winterdienst (ER): 

Rechnung für den Winterdienst des 
alten Jahres ausstehend (Schätzung). 

 

Winterdienst 
Verkehrswege 
6152.3141.00 

 

Passive Rechnungs- 
abgrenzung ER 

20470.01 

 

10'000 

Liegenschaftsertrag FV (ER): 

Der Mietzinseingang erfolgt im al-
ten Jahr, betrifft aber das neue Jahr 
(z.B. Miete Januar). 

 

Mietzinsen 
Liegenschaften FV 

9630.4430.00 

 

Passive Rechnungs- 
abgrenzung ER 

20470.01 

 

5'000 

SR Erschliessung (IR): 

Die Schlussrechnung für die Er-
schliessungsstrasse ist ausstehend 
und die Strasse wird bereits benutzt. 

 

Strassen inkl. Strassen- 
beleuchtung 
6150.5010.00 

 

Passive Rechnungs- 
abgrenzung IR 

20460.01 

 

50'000 

12.4 Wertberichtigungen 

Ist bei Positionen des Finanz- oder Verwaltungsvermögens eine dauerhafte Wertminderung ab-
sehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt. Dauerhaft ist die Wertminderung dann, sofern 
angenommen werden kann, dass der bilanzierte Wert auf absehbare Zeit nicht mehr erreicht wird 
oder die Position des Finanz- oder Verwaltungsvermögens durch Alterung oder Zerstörung an 
Wert teilweise oder ganz verloren hat und die Nutzung nicht mehr im bisherigen Ausmass möglich 
ist. Die Bewertung des Finanzvermögens ist periodisch zu wiederholen: 
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12.4.1 Bewertungsrhythmus  

Für die Gemeinden gilt bezüglich Bewertungsrhythmus folgende Regelung: 

Kontogruppe Bilanzpositionen Bewertungsrhythmus  

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen jährlich 

101 Forderungen jährlich 

102 Kurzfristige Finanzanlagen jährlich 

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen jährlich 

106 Vorräte und angefangene Arbeiten jährlich 

107 Finanzanlagen Finanzvermögen1 jährlich 

108 Sachanlagen Finanzvermögen alle 5 Jahre 

200 Laufende Verbindlichkeiten jährlich 

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten jährlich 

204 Passive Rechnungsabgrenzungen jährlich 

205 Kurzfristige Rückstellungen jährlich 

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten jährlich 

208 Langfristige Rückstellungen jährlich 

 
Weitere Ausführungen siehe Kapitel 13 «Bilanz» und Kapitel 14 «Bilanzbewertung». 

12.4.2 Abgrenzung Steuerertrag 

12.4.2.1 Methoden der Steuerabgrenzung 

Bei der Abgrenzung des Fiskalertrages ergibt sich zum Zeitpunkt des Abschlusses folgende Aus-
gangslage, hier am Beispiel der Jahresrechnung 2016: 

Jahr

Vorgänge

Steuerliche Tatbestände

 - Steuerjahr

 - Eingabe Steuererkärungen NP / JP 2016

 - Definitive Veranlagung Steuerjahr

Rechnungslegung in der Gemeinde

 - Budgetierung Steuerertrag 2015 2016 2017 2018

 - Vorbezüge von Steuerpflichtigen 1)

 - Abschluss Jahresrechnung 2016

1) Grundlage letztes definitiv veranlagtes Steuerjahr 2014

2014 2015 2016 2017 2018

2014 20162015

 
Das Schema zeigt am Beispiel des Rechnungsjahres 2016, dass der tatsächliche Steuerertrag eines Kalenderjahres (hier 2016) 
aufgrund der Gegenwartsbesteuerung i.d.R. erst nach 18 Monaten (hier also im 2. Quartal 2018) zu 100% definitiv für die 
Gemeinde bekannt sein kann. Andererseits hat der Abschluss zur entsprechenden Jahresrechnung bereits im 1. Quartal 
2017 zu erfolgen. 

 
Ziel ist es, die Fiskalerträge (Steuererträge) in ihrer mutmasslichen Höhe bezüglich Steuerjahr im 
Abschluss zur Jahresrechnung (hier 2016) zu berücksichtigen. Aus den zeitlich unterschiedlich an-
fallenden Tatbeständen bei der Gegenwartsbesteuerung ergibt sich für die Rechnungslegung die 
Problemstellung, wie der für das Rechnungsjahr 2016 mutmassliche Steuerertrag im Rechnungs-
jahr möglichst präzis ermittelt werden kann. 

 

1 Darlehen und Beteiligungen im Verwaltungsvermögen sind diesbezüglich den Finanzanlagen Finanzvermögen gleichgestellt. 
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Rechnungsabgrenzungen (RA) können bei der Ermittlung des mutmasslichen Fiskalertrags eines 
Rechnungsjahres daher eine wichtige Position spielen. Solche RA sind mit vertretbarem Aufwand 
periodengerecht zu analysieren. Per Bilanzstichtag sind die Fiskalerträge auch auf ihre Werthal-
tigkeit zu überprüfen (siehe Kapitel 13 «Bilanz»). Dies ist eine Voraussetzung für eine ordnungs-
gemässe Rechnungslegung. Für diese Steuerabgrenzungen sind die beiden folgenden RA-Sach-
gruppenkonten zwingend anzuwenden: 

Sachgruppenkonto Bilanz xKontierung 

Aktive Rechnungsabgrenzung Fiskalertrag Aktiven 10470.02 

Passive Rechnungsabgrenzung Fiskalertrag Passiven 20470.02 

 

Für die Rechnungsabgrenzung des Fiskalertrages sind bei den Gemeinden drei Abgrenzungsme-
thoden zulässig. Sie unterscheiden sich bezüglich ihrer Bewertungsqualität zum mutmasslichen 
Steuerertrag: 

Übersicht Abgrenzungsmethoden Steuern: 

Methode 
 
 
Kriterien 

1 
Sollprinzip 

2 
Sollprinzip+ 

3 
Einzelbewertungs- 

prinzip 

Sollstellung Vorbezüge NP x  x  x  

Sollstellung Vorbezüge JP x  x  x  

Pauschalbewertung NP mit RA -- x  -- 

Einzelbewertung NP mit RA -- -- x  

Einzelbewertung JP mit RA --  x  

Pflicht zur Führung eines separa-
ten Rechnungsabgrenzungskon-
tos «RA Fiskalerträge», Sachgrup-
penkonten: 10470.02 / 20470.02 

-- x  x  

 
Die Verbuchung von Steuererträgen über den kantonalen Einheitsbezug (Sondersteuern oder di-
rekte Steuern im freiwilligen kantonalen Bezug) sind nach Ziffer 12.8.1.2 «Handhabung beim Jah-
resabschluss» abzugrenzen.1 
 
Als Mindeststandard ist in allen Gemeinden das «Sollprinzip» anzuwenden. Gemeinden haben 
ihre gewählte Abgrenzungsmethode im Anhang A0 der Jahresrechnung zu vermerken. Sofern 
eine der drei verbindlichen Abgrenzungsmethoden in einer Mischform angewendet wird, ist die 
Art der Abweichung vom hier definierten Standard ausdrücklich im Anhang zu deklarieren (z.B. 
«Abgrenzungsmethode Steuern unter Anwendung des Sollprinzips+ und mit Einzelbewertung 
JP»). 

12.4.2.2 Sollprinzip (Mindestvariante) 

Das Sollprinzip stellt das minimale Verbuchungsprinzip bei den Gemeinden dar. Fiskalerträge 
werden mit der Erstellung der Steuerrechnung als Steuerforderungen in der Bilanz «sollgestellt» 
respektive als Fiskalertrag verbucht (Buchungssatz: Steuerforderungen an Fiskalertrag). Somit sind 
Ende Jahr alle Fiskalguthaben für das betreffende Jahr verbucht, wofür Rechnungen «aus Vorbe-
zug» ausgestellt wurden. Es erfolgen keine Rechnungsabgrenzungen.  
 
  

 

1 Neuerungen ab Rechnungsjahr per 1.1.2024 verbindlich. 
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Das Sollprinzip beinhaltet folgende verbindliche Vorgaben: 

1. Der Vorbezug zum Fiskalertrag erfolgt aufgrund der letzten verfügbaren definitiven Veran-
lagung des Steuerpflichtigen, wobei der hier relevante Betrag ausschliesslich die Steuern der 
eigenen Körperschaft betrifft, ohne Kirchensteuern bzw. Feuerwehrersatzabgaben. Diese an-
deren Steuerkategorien müssen separat verbucht werden. 

2. Der in Rechnung gestellte und somit verbuchte Vorbezug hat 100% des ursprünglich definitiv 
veranlagten Betrages zu betragen. Steuerfussänderungen sind bei der Vorbezugsberechnung 
zu berücksichtigen. Einzel- oder Pauschalabschläge beim Vorbezug sind nicht zulässig (keine 
Vorsichtsüberlegungen). 

3. Bewilligte Gesuche der Steuerpflichtigen um Anpassung der Vorbezugsrechnung sind in Form 
einer korrigierten Vorbezugsrechnung einzubuchen (Korrektur der Sollstellung). 

4. Zu- und Wegzüge von Steuerpflichtigen sind beim Stand des Vorbezugs per Stichtag 31.12. 
zu berücksichtigen; sie sind im Laufe des Jahres einzubuchen respektive zu stornieren. 

 
Beispiel 1: Sollprinzip bei Steuerbezug für NP und JP 
 
Sollprinzip NP: 

Vorgang Betrag in TFr. 

Vorbezug 2016 (Basis Veranlagungen 2014, verbucht als Fiskalertrag) 3‘375 
abzüglich Wegzüge (Stornobuchungen im Laufe des Jahres) -220 
zuzüglich Zuzüge (Zubuchungen im Laufe des Jahres) +70 

Ist-Vorbezug 2016 zum Steuerfuss Gemeinde 115% (Verbuchter Fiskalertrag NP 
= Sollprinzip) 

3‘225 

 
Sollprinzip JP: 

Vorgang Betrag in TFr. 

Vorbezug 2016 (verbucht als Fiskalertrag) 626 
abzüglich Wegzüge (Stornobuchungen im Laufe des Jahres) -190 
zuzüglich Zuzüge (Zubuchungen im Laufe des Jahres) +7 

Ist-Vorbezug 2016 zum Steuerfuss Gemeinde 115% (Verbuchter Fiskalertrag JP   
= Sollprinzip) 

443 

12.4.2.3 Sollprinzip+ (erweiterte Methode) 

Der verbuchte Fiskalertrag in einer Rechnungsperiode hat möglichst den tatsächlichen Erträgen 

des Steuerjahres zu entsprechen. Deshalb wird das «Sollprinzip+» auf der Grundlage des Soll-
prinzips durch folgende Merkmale erweitert: 

• Natürliche Personen: Es wird eine pauschale Abgrenzung auf dem 100%-igen Veranla-
gungsstand berechnet. Grundlage dazu ist die jährliche Mitteilung des Steueramtes des Kan-
tons Solothurn. Beim sog. «Vergleich zweier Steuerperioden1» werden vergleichbare Veran-
lagungen von zwei Steuerperioden gegenübergestellt und der Mehr- oder Minderertrag auf 
Basis der Staatssteuer ermittelt, siehe Anhang1. Aus diesem Vergleich sind die noch nicht de-
finitiv veranlagten und provisorisch fakturierten Steuern («aus Vorbezug») im Abschlussjahr 
zu bewerten, d.h. auf den mutmasslich zu erwartenden Fiskalertrag anzupassen. Auf der glei-
chen Basis kann nach Bedarf auch der restliche, noch nicht definitiv veranlagte und proviso-
risch fakturierte Vorbezug des Vorjahres bewertet respektive korrigiert werden. Die Berichti-
gungen müssen im Detail belegbar sein. 

 Juristische Personen: Die verbuchten Vorbezugsrechnungen entsprechen grundsätzlich 
dem zu erwartenden Fiskalertrag. Pauschalbewertungen sind nicht zulässig. 

 
  

 

1 Steueramt des Kantons Solothurn, Entwicklung der Steuererträge gemäss Auswertung «Vergleich zweier Steuerperioden», siehe Anhang. 
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Beispiel 2: Hochrechnung der Vorbezüge aufgrund des Steuerperiodenvergleichs (gem. KSTA) 

 Rechnungsabschluss 2016 (Beispieljahr); 

 Steuerbezug 115% (unverändert); 

 Rechnungsstellung Vorbezug aufgrund der letzten definitiven Veranlagung (2014). 
 

Pauschalbewertung bei Natürlichen Personen: 
Die Sollstellung des Vorbezugs 2016 basiert auf den definitiven Fakturen des Steuerjahres 2014. 
Die Abgrenzung erfolgt aufgrund des Veranlagungsstands der letztaktuellen Steuerjahre gemäss 
Auswertung des Steueramtes des Kantons Solothurn (Vergleich zweier Steuerperioden) zum Steu-
erfuss von 100% (einfache Staatssteuer) im Vergleich zu den in beiden Steuerjahren eröffneten 
Personen, d.h. Vergleich der Veranlagungen 2015 mit den Veranlagungen 2014 derselben Perso-
nen: 

Vorgang Anzahl 
Eröffnungen 

Veranla-
gungs- 

stand 

Betrag in TFr. 

Sollstellung Vorbezug 2016 auf der Basis der 
Fakturierung 2014: 

   

Auswertung «Vergleich zweier Steuerperio-
den» (Februar 2017): definitive Veranlagun-
gen 2015 zu 2014 

 
1‘024 

 
85% 

 
Mehrertrag + 2.29% 

Abgrenzung Fiskalertrag 2016 gemäss Auswertung «Vergleich 
zweier Steuerperioden» auf Veranlagungsstand 100% für 
2016: 
- Sollstellung Vorbezug 2016 zu 115% (nach Zu-/Wegzügen) 
- Abgrenzung Vorbezug 2016 gemäss «Vergleich zweier Steu-

erperioden» (TFr. 3‘225 * 2.29% = TFr. 74) 

 
 
 

0% 
 

0% 

 
 
 

3‘225 
 

+74 

Soll-Steueraufkommen bei Steuerfuss Gemeinde 115% = Fiskalertrag 
nach Sollprinzip+ 

3‘299 

Aktive Rechnungsabgrenzung Fiskalertrag NP (TFr. 3‘299 – 3‘225): 

 Soll: 10470.02 Aktive Rechnungsabgrenzung Fiskalertrag 

 Haben: 9100.4000.00 Steuern NP 

+74 

12.4.2.4 Einzelbewertungsprinzip 

Bei einer gleichmässigen Steuerstruktur ist anzunehmen, dass das Sollprinzip+ mit der Pauschal-
bewertung der Vorbezüge dem «tatsächlichen» Fiskalertrag entspricht. 
 
Wenn hingegen einige wenige Steuersubjekte einen grossen Anteil am Fiskalertrag ausmachen, 
ist es angezeigt, detailliertere Rechnungsabgrenzungen im Sinne von Einzelbewertungen vor-
zunehmen. Ebenso sind ggf. Einflüsse des wirtschaftlichen und demografischen Umfelds zu be-
rücksichtigen. 
 
Die Steuerstruktur des eigenen Steuersubstrats kann mit der aus der Debitorenbewirtschaftung 
bekannten ABC-Analyse1 untersucht werden. Dabei wird festgestellt, welche Steuerpflichtigen wie 
viel zum Steuerertrag der Gemeinde beitragen. Die so eruierten Positionen sind einzeln zu bewer-
ten.  
 
Bei den Juristischen Personen empfiehlt es sich, bei den relevanten Firmen - durch Kontaktauf-
nahme mit den Finanzverantwortlichen - die Steuerentwicklung spezifisch abzuschätzen. 
 
Die aufgrund solcher Analysen getätigten Abgrenzungen respektive Wertberichtigungen sind im 
Detail zu dokumentieren und zu belegen. Sie müssen der Rechnungsprüfung durch das Rech-
nungsprüfungsorgan standhalten. 
 
 

1 Die ABC-Analyse (auch Pareto-Analyse genannt) ist ein Ordnungsverfahren zur Klassifikation von Daten. Dabei werden Daten in verschiedene Kategorien einge-

teilt, z.B. A-Klasse (hoher Steuerertrag), B-Klasse (mittelmässiger Steuerertrag) und C-Klasse (geringer Steuerertrag). Als idealtypisch gilt die 80/20-Regel (Pare-

toprinzip), d.h. 20% der Steuerpflichtigen erbringen 80% des gesamten Fiskalertrages. 
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Beispiel 3: Rechnungsabgrenzung Fiskalertrag nach dem Einzelbewertungsprinzip 
 
Einzelbewertungsprinzip NP: 
Einzelbewertung von ausgesuchten Steuerpflichtigen aufgrund einer ABC-Analyse (Klumpenrisi-
ken) und von schriftlich belegten Sachverhalten (Einkommensrückgang, Auswirkungen von Be-
triebsschliessungen etc.): 

Vorgang Anzahl Steuer 
pflichtige 

Betrag in TFr. Betrag in TFr. 

ABC-Analyse: 12% der Steuerpflichtigen er-
bringen 46% des Steuerertrages (46% von 
Fr. 3‘225): 

100% = 1‘204 46% = 1‘483  

Individuelle Berechnung Mehr- und Min-
derertrag der ausgewählten Steuerpflichti-
gen. Annahme: TFr. 15 gemäss separater 
Dokumentation. 

12% = 144  -15 

Passive Rechnungsabgrenzung Fiskalertrag NP: 

 Soll: 9100.4000.00 Steuern NP 

 Haben: 20470.02 Passive Rechnungsabgrenzung Fiskalertrag 

-15 

 

Vorgang verbucht Rechnungsab-
grenzung 

Betrag in TFr. 

Sollprinzip nach Beispiel 1 3‘225 0 3‘225 
Einzelbewertung Vorbezug - -15 -15 

Total Fiskalertrag NP 2016 (Jahresabschluss 
nach Einzelbewertungsprinzip) 

 

3‘225 

 

-15 

 

3‘210 

 
Einzelbewertungsprinzip JP: 

 Rechnungsabschluss 2016 (Beispieljahr); 

 Steuerbezug 115% (unverändert); 

 Rechnungsstellung Vorbezug aufgrund der letzten definitiven Veranlagung; 

Vorgang Betrag in TFr. 

Sollprinzip nach Beispiel 1 (Vorbezug 2016, verbucht als Fiskalertrag) 443 
Analyse von 14 Steuerpflichtigen und Bewertung: Mehrertrag +80 

Soll-Vorbezug 2016 zu 115% 523 

Rechnungsabgrenzung Fiskalertrag JP: 

 Soll 10470.02 Aktive Rechnungsabgrenzung Fiskalertrag 

 Haben 9100.4010.00 Steuern JP 

+80 

 

Vorgang verbucht Rechnungsab-
grenzung 

Betrag in TFr. 

Sollprinzip nach Beispiel 1 443 0 443 
Einzelbewertung Vorbezug - +80 +80 

Total Fiskalertrag JP 2016 (Jahresabschluss 
nach Einzelbewertungsprinzip) 

 

443 

 

+80 

 

523 
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12.4.2.5 Zusammenfassung 

Die Mindestvariante «Sollprinzip» ist bei jeder Gemeinde zwingend anzuwenden. Ergänzend kann 
entweder die Variante «Sollprinzip+» oder das «Einzelbewertungsprinzip» angewendet werden. 
Bei den Abgrenzungsmethoden «Sollprinzip+» und «Einzelbewertungsprinzip» ist sicherzustellen, 
dass die Rechnungsabgrenzungen im Folgejahr per 1.1. vollständig aufgelöst und am Ende des 
Jahres wieder neu bewertet respektive neu berechnet und gebildet werden.  
 
Bei Kirchgemeinden, welche mit einer anderen Gemeinde (z.B. Einwohnergemeinde) eine Verein-
barung für den Bezug der Kirchensteuer abgeschlossen haben, richtet sich die Verbuchung und 
Bewertung des Steuerertrags respektive der Steuerforderungen nach den Vorgaben gemäss Kapi-
tel 23 «Kirchgemeinden». 

12.4.3 Grundlage zur Bemessung im Finanzausgleich 

Zur Berechnung respektive Abgrenzung des verbuchten Fiskalertrags beim Jahresabschluss sind 
für alle Gemeinden aufgrund des steuerkraftbasierten Ressourcenausgleichs einheitliche Regelun-
gen wesentlich, zumal die beschlossene Jahresrechnung der Gemeinden als Grundlage für die Be-
rechnung des massgebenden Staatssteueraufkommens herangezogen wird. Dabei wird die Ein-
haltung der anerkannten Grundsätze zur ordnungsgemässen Buchführung (GoB) durch die jewei-
ligen Rechnungsleger vorausgesetzt. 
 
Die Abgrenzung des Fiskalertrages nach den beschriebenen drei Methoden und deren Verbu-
chung auf ein separates Rechnungsabgrenzungskonto «RA Fiskalerträge» (aktiv und passiv) bilden 
dafür eine sorgfältige Grundlage. Die korrekte Anwendung der drei möglichen Abgrenzungsme-
thoden wird vorausgesetzt. Dazu gehört auch die Pflicht zur Angabe der Abgrenzungsmethode 
nach Ziffer 12.4.2.1 «Methoden der Steuerabgrenzung» im Anhang der Jahresrechnung. 
 
Als Grundlage zur Berechnung der Steuerkraft dient eine kongruente und ordnungsgemässe Buch-
führung gemäss dem verbindlichen kantonalen Kontenplan. 
 
Weitere Ausführungen zu den Grundlagen zur Berechnung des massgebenden Staatssteuerauf-
kommens siehe Kapitel 27 «Finanzausgleiche». 

12.5 Rückstellungen 

Eine Rückstellung ist zu bilden, wenn die folgenden Kriterien kumulativ  erfüllt sind: 

1. Es sich um eine gegenwärtige Verpflichtung handelt, deren Ursprung in einem Ereignis der 
Vergangenheit liegt (z.B. Verfügung Amt, hängiger Prozess); 

2. Der Mittelabfluss zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich ist; 
3. Die Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden kann. 
 
Für die Bildung von Rückstellungen gelten für die Gemeinden folgende formelle Erfordernisse: 

 Gemeindebeschluss nach den Finanzkompetenzen der Gemeindeordnung; 

 Verwendung oder Auflösung von kurzfristigen Rückstellungen innerhalb von 12 Monaten; 

 Mittel- oder langfristige Rückstellungen werden analog der Regeln für Vorfinanzierungen 
während maximal fünf Jahren in der Bilanz geführt. Ausnahmen können auf Gesuch hin vom 
Departement bewilligt werden. 

 Bei Rückstellungen kommen keine Wesentlichkeitsgrenzen zur Anwendung. 
 
Kurzfristig ist eine Rückstellung dann, wenn der Mittelabfluss innerhalb eines Jahres nach Bilanz-
stichtag erwartet wird (Kontogruppe 205). Im Unterschied zu passiven Rechnungsabgrenzungen 
(vgl. Ziffer 12.2 «Rechnungsabgrenzungen») lassen sich bei Rückstellungen der Betrag und die 
Fälligkeit der Verpflichtung nicht genau bestimmen. Sie kann auf einer rechtlichen oder faktischen 
Verpflichtung basieren. 
 
Einmal vorgenommene Rückstellungen sind jährlich vor dem Bilanzstichtag neu zu bewerten. Wird 
der Mittelabfluss für eine in der Vergangenheit als langfristig bezeichnete Rückstellung (Konto-
gruppe 208) wahrscheinlich innerhalb eines Jahres nach dem Bilanzstichtag eintreten, so muss 
diese Rückstellung in die Kontogruppe 205 (kurzfristige Rückstellung) umgebucht werden.  
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Eine Rückstellung darf nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gebildet worden ist. 
Zudem ist eine Rückstellung im selben Bereich aufzulösen, in welchem sie gebildet wurde. Rück-
stellungsveränderungen müssen in der Erfolgsrechnung verbucht und in der Geldflussrechnung 
als liquiditätsunwirksame Bewegungen ausgewiesen werden. Sollte der Vorgang für die Rückstel-
lung nicht eintreffen oder ausgelöst werden, so ist die gesamte Rückstellung erfolgswirksam auf-
zulösen.  
 
Beispiele für Rückstellungen sind: 

 Prozesskosten; 

 Altlastensanierung; 

 Nicht versicherte Sachschäden; 

 Restrukturierungskosten und Rückbaupflicht; 

 Abgangsentschädigungen; 

 Lohnklagen etc. 
 
Rückstellungen sind in folgenden Fällen nicht zulässig: 

 Zweckbindung künftiger Vorhaben; 

 Künftige Sanierungs- und Renovationskosten (Erneuerungsfonds); 

 Kreditausschöpfung; 

 Steuerschwankungsreserven; 

 Künftige Defizite; 

 Konjunkturelle Risiken; 

 Rückstellungen für künftige Beiträge im innerkantonalen Finanz- und Lastenausgleich1; 

 Äufnung von Rückstellungen zur Ergebnisverschlechterung. 
 
Rückstellungen in der Investitionsrechnung sind nicht zulässig. 
 
Rückstellungen sind im Anhang zur Jahresrechnung im Rückstellungsspiegel (Anhang A6) einzeln 
aufzuführen. Weitere Ausführungen sind im Kapitel 15 «Jahresrechnung» enthalten. 
 
Buchungsbeispiel: 
Im Dezember wird eine private Liegenschaft bei der Schneeräumung durch Werkhofmitarbeiter 
beschädigt. Für den durch einen Sachverständigen geschätzten Schaden von rund 25‘000 Franken 
besteht voraussichtlich keine Versicherungsdeckung. Die Reparatur erfolgt nächstes Frühjahr. Die 
effektive Rechnung der Handwerker beläuft sich dann auf 27‘000 Franken. 

Datum Vorgang Soll Haben Betrag in Fr. 

31.12.20x0 Bildung der Rückstellung Schadenersatz- 
leistungen 

6152.3190.00 

Kurzfristige 
Rückstellung 

20550.01 

 
 

25'000 

30.4.20x1 Ausbuchung Rückstellung Kurzfristige 
Rückstellung 

20550.01 

Schadenersatz- 
leistungen 

6152.3190.00 

 
 

25'000 

30.4.20x1 Eingang Handwerkerrech-
nung für Reparatur 

Schadenersatz- 
leistungen 

6152.3190.00 

Kreditoren 
 

20000.01 

 
 

27'000 

  

 

1 Gemäss FAQ des SRS vom 11.12.2014: - «Verbuchung im Zusammenhang mit der Umsetzung des innerkantonalen Finanzausgleichs».  
Das Departement kann in besonderen Fällen Ausnahmen bewilligen. 
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12.6 Eventualverpflichtungen 

Eventualverpflichtungen stellen mögliche Verbindlichkeiten aus einem vergangenen Ereignis dar, 

wobei die Existenz der Verbindlichkeit erst durch ein zukünftiges Ereignis bestätigt werden muss. 

Eventualverpflichtungen werden nicht verbucht. Mögliche Arten von Eventualverpflichtungen 

sind Bürgschaften, Defizitgarantien, Nachschusspflichten u.Ä. Die Auflistung der Eventualverbind-

lichkeiten hat im Anhang A8 (Gewährleistungsspiegel) zur Jahresrechnung zu erfolgen. 

 

Das nachfolgende Ablaufdiagramm dient der Bestimmung einer Rückstellung respektive einer 

Eventualverbindlichkeit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7 Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen im Übergang zu HRM2 

Mit der Umstellung auf HRM2 wird das Prinzip der konsequenten zeitlichen Abgrenzungen ein-
geführt. Gleichzeitig hat eine Bereinigung der bestehenden Abgrenzungspositionen wie auch der 
neuen Abgrenzungsbereiche zu erfolgen. Generell wird damit vorausgesetzt, dass neben den un-
ter Ziffer 12.2 «Rechnungsabgrenzungen» erwähnten Tatbeständen, das Prinzip der zeitlichen Ab-
grenzungen (u.a. als Jahresbetreffnis) auch bei den Transferzahlungen zwischen dem Kanton1 und 
den Gemeinden beispielsweise im Bereich Bildung (Schülerpauschalen), der öffentlichen Sicherheit 
(Leistungsfelder Gemeinden) und des öffentlichen Verkehrs (Kostenverteiler ÖV) umgesetzt wird.  
Bei bereits unter HRM1 vorgenommenen zeitlichen Abgrenzungen ist nach Ziffer 12.7.2.1 «Grund-
satz» zu verfahren. Für neue Abgrenzungstatbestände können beim Übergang auf HRM2 einma-
lig erfolgsneutrale Anpassungen vorgenommen werden. Der Ausgleich des Mehraufwandes oder 
des Mehrertrages ist über die Neubewertungsreserve (Konto-Nr. 29600.01) zu verbuchen. 
 
Somit wird weder das Vorjahr unter HRM1 noch das erste Rechnungsjahr unter HRM2 von dieser 
einmaligen Bereinigung erfolgswirksam tangiert (sog. «Mitternachtsbilanz»).  
  

 

1 Als Grundlage dienen die genehmigten Schlussabrechnungen in den verschiedenen Leistungsfeldern der jeweiligen kantonalen Ämter. Die Beschlussfassung 

erfolgt spätestens im 1. Quartal nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres mit Regierungsratsbeschluss. 

Gegenwärtige 

Verpflichtung? 

Mögliche Ver-

pflichtung? 

Mittelabfluss 

wahrschein-

lich? 

Zuverlässige 

Schätzung 

möglich? 

Keine Aus-

wirkungen 

Rückstellung Eventual- 

verpflichtung 

Eintrittswahr- 

scheinlichkeit 

vorhanden? 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Nein Nein 

Nein 
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12.7.1 Ausgangslage im Abschluss  zur letzten Rechnung vor Einführung HRM2 

Auf die Bildung von neuen zeitlichen Rechnungsabgrenzungen in der letzten Jahresrechnung 
nach HRM1 ist im Hinblick auf die Einführung der neuen Rechnungslegung nach HRM2 unter dem 
altrechtlichen Abschluss HRM1 zu verzichten. Die Beeinflussung des Jahresergebnisses nach HRM1 
aufgrund solcher neuer HRM2-Tatbestände ist grundsätzlich zu vermeiden. 

12.7.2 Behandlung bisherige Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen 

12.7.2.1 Grundsatz 

Transitorische Aktiven und Passiven respektive Rückstellungen, welche bereits nach HRM1 geführt 
wurden, sind per Einführung von HRM2 i.d.R. nicht neu zu bewerten. Sie sind im Rahmen der 
Übergangsbilanz zum unveränderten Buchwert in die neuen Kontogruppen nach HRM2 zu über-
führen. Die Beurteilung der Werthaltigkeit erfolgt wie üblich im jährlichen Rhythmus im Rahmen 
des Abschlusses zur neuen Jahresrechnung nach den Regeln von HRM2. Darunter fallen auch Wert-
berichtigungspositionen aus Forderungen. 

12.7.2.2 Rechnungsabgrenzungen Steuern 

Bei der Übernahme der transitorischen Aktiven oder Passiven im Bereich Steuererträge sind die 
Vorgaben gemäss Ziffer 12.7.2.1. «Grundsatz» einzuhalten. Allfällige stille Schwankungsreserven, 
also Abgrenzungen des Steuerertrags aus Vorjahren unter HRM1, welche über Jahre nicht erfolgs-
wirksam ausgebucht wurden, sind nicht (weiter) zulässig. Sie sind innert 5 Jahren erfolgswirksam 
und vollständig über das ursprüngliche Steuerertragskonto aufzulösen. Erfolgsneutrale Ausbu-
chungen solcher Positionen in die Neubewertungsreserve werden in den innerkantonalen Finanz-
ausgleichen zum Zeitpunkt des Buchungsvorgangs einbezogen respektive aufgerechnet. 
 
Die verdeckte Bildung von Steuerreserven ist ab dem neuen Rechnungsjahr mit HRM2 nach den 
Grundsätzen von «true and fair view» nicht vereinbar. Sie sind unter HRM2 unzulässig.  
 
Um Schwankungsrisiken im Finanzertrag einer Gemeinde abzufangen, steht der Bilanzüberschuss 
zur Abfederung zur Verfügung. Für die Gemeinden steht zudem ab dem ersten Abschluss nach 
HRM2 das Instrument der «finanzpolitischen Reserve» zur Verfügung (siehe Kapitel 16 «Finanzielle 
Steuerung»). 

12.7.3 Neue Rechnungsabgrenzungen  

Die Einführung von neuen Abgrenzungstatbeständen, wie z.B. die Abgrenzung von Feriengutha-
ben oder die Einführung von zeitlichen Abgrenzungen von Heizölvorräten hat mit der ersten Jah-
resrechnung unter HRM2 auf der Grundlage der neuen Bestimmungen nach HRM2 zu erfolgen. 
Diese können im ersten Rechnungsjahr einmalig erfolgsneutral über die Neubewertungsreserve 
(NBR) gebucht werden oder diese sind in der Erfolgsrechnung zu verbuchen. 
 
Unter «neu» fallen auch Tatbestände, wofür unter HRM1 bisher keine zeitlichen Abgrenzungen 
erfolgt sind, also Tatbestände, welche erst nach Zahlungseingang oder -ausgang verbucht wurden. 
Mit Einführung von solchen neuen Rechnungsabgrenzungen resultiert im Übergang i.d.R. ein dop-
pelter Ausweis in der neuen Jahresrechnung. Dieser Effekt darf über die Ausbuchung via NBR ein-
malig korrigiert werden. 
Ausgenommen von dieser Regelung sind jedoch altrechtliche Tatbestände (Positionen) aus der 
Abrechnung von auslaufenden Subventionssystemen wie z.B. der Restzahlung von Staatsbeiträgen 
für Lehrer- oder Musikschulbesoldungen aus dem letzten Schuljahr nach HRM1, welche im Folge-
jahr ausbezahlt wurden. Diese sind in der neuen Erfolgsrechnung nach HRM2 einmalig und er-
folgswirksam auszubuchen. Ebenfalls sind Bereinigungen im Bereich Steuerertrag davon ausge-
nommen, vgl. hierzu die Ausführungen nach Ziffer 12.7.2.2 «Rechnungsabgrenzungen Steuern». 
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Buchungsbeispiel für neue Rechnungsabgrenzungen per Einführung von HRM2, z.B. 1.1.2016: 

Vorgang Soll Haben Betrag in Fr. 

Einführung Rechnungsabgrenzung 
Ferien- & Überzeitguthaben (Tatbe-
stand 31.12. des Vorjahres) 

Neubewertungsreserve 
Allgemeiner Haushalt 

29600.01 

Passive Rechnungs- 
abgrenzung ER 

20470.01 

40'000 

Einführung Rechnungsabgrenzung 
Mietertrag (Tatbestand 31.12. des 
Vorjahres) 

Aktive Rechnungs- 
abgrenzung ER 

10470.01 

Neubewertungsreserve 
Allgemeiner Haushalt 

29600.01 

15'000 

 
Buchungsbeispiel für ordentliche Rechnungsabgrenzung per Ende erstes Rechnungsjahr, z.B. 
31.12.2016: 

Vorgang Soll Haben Betrag in Fr. 

Bestand Ferien- & Überzeitguthaben 
per 31.12.2016: Fr. 60‘000 
 Erhöhung Rechnungsabgrenzung 
um Fr. 20‘000 

Löhne Verwaltungs- 
personal 

(Bauverwaltung) 
0222.3010.00 

Passive Rechnungs- 
abgrenzung ER 

 
20470.01 

20'000 

Ausstehende Mieterträge per 
31.12.2016: Fr. 20‘000 
 Erhöhung Rechnungsabgrenzung 
um Fr. 5‘000 

Aktive Rechnungs- 
abgrenzung ER 

10470.01 

Pachtzins Gemeinde- 
liegenschaften 

0290.4430.00 

5'000 

 

Buchungsbeispiel für Rückbuchung der Rechnungsabgrenzung z.B. per 1.1.2017: 

Vorgang Soll Haben Betrag in Fr. 

Rückbuchung Rechnungsabgren-
zung für Ferien- & Überzeitgutha-
ben per 31.12.2016 von Fr. 60‘000 

Passive Rechnungs- 
abgrenzung ER 

 
20470.01 

Löhne Verwaltungs- 
personal 

(Bauverwaltung) 
0222.3010.00 

60'000 

Rückbuchung Rechnungsabgren-
zung ausstehende Mieterträge per 
31.12.2016 von Fr. 20‘000 

Pachtzins Gemeinde- 
liegenschaften 

0290.4430.00 

Aktive Rechnungs- 
abgrenzung ER 

10470.01 

20'000 

 
Damit sind die tatsächlichen Rechnungsabgrenzungskonten im Beispiel per 1.1.2017 mit Umkehr-
buchung wieder vollständig ausgeglichen. 
 
In diesem Beispiel wird die Erfolgsrechnung durch die Veränderungen der Rechnungsabgrenzun-
gen im ersten Jahr nur per 1.1.2016 nicht beeinflusst. Weitere Berichtigungen von Rechnungsab-
grenzungen sind anschliessend erfolgswirksam zu buchen. Ein allfälliger Anteil der Rechnungsab-
grenzung aus der erstmaligen Neubewertung per 1.1.2016 resp. per Einführung von HRM2 ver-
bleibt in der Neubewertungsreserve. 
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12.7.4 Neue Rückstellungen 

Buchungsbeispiel für neue Rückstellungen per Einführung von HRM2, z.B. 1.1.2016: 

Vorgang Soll Haben Betrag in Fr. 

Neue, erstmalige Rückstellung für 
Prozesskosten 

Neubewertungsreserve 
Allgemeiner Haushalt 

29600.01 

Rückstellung Prozess-
kosten (kurzfristig) 

20550.01 

40'000 

Neue, erstmalige Rückstellung Alt-
lastensanierung 

Neubewertungsreserve 
Allgemeiner Haushalt 

29600.01 

Rückstellung Altlasten 
(langfristig) 

20850.01 

500'000 

 
Es erfolgt keine Rückbuchung von Rückstellungen, sondern jeweils eine jährliche ordentliche Neu-
bewertung, welche erfolgswirksam zu verbuchen ist. 

12.7.5 Neubewertungsreserve aus Rechnungsabgrenzung und Rückstellung 

Anteile der Neubewertungsreserve aus Rechnungsabgrenzungen (Kontogruppe 104, 204) und 
Rückstellungen (Kontogruppe 205, 208) unterliegen der ordentlichen Sperrfrist von 5 Jahren. 
Eine negative Neubewertungsreserve ist über das Konto «kumulierte Ergebnisse Vorjahre» (Kon-
togruppe 2999) am Ende des ersten Rechnungsjahres nach HRM2 umzubuchen. 
 
Für neue einmalige Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen über die Neubewertungsreserve 
ist kein Gemeindebeschluss nötig. Sie sind im Anhang zusammen mit den Neubewertungstatbe-
ständen zu den Sachanlagen offenzulegen und gegenüber dem Prüfungs- und Aufsichtsorgan zu 
belegen (siehe Kapitel 15 «Jahresrechnung»). 
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12.8 Abrechnung Steuerarten im Einheitsbezugsverfahren 

12.8.1 Ausgangslage 

Mit der Einführung der Neuen Steuerapplikation (NEST) des kantonalen Steueramtes (KSTA) erge-
ben sich hinsichtlich der Abrechnung jener Steuererträge, welche zentral vom Kanton gegenüber 
den Einwohner- und Kirchgemeinden abgerechnet werden, zahlreiche Vorgaben, welche in den 
Abrechnungsformularen abgebildet sind. Eine Anleitung über deren Handhabung und über die 
buchhalterische Abwicklung dieser Steuereinnahmen im sogenannten Einheitsbezugsverfahren 
sind unter der Webseite KSTA nach Einwohner- respektive Kirchgemeinden wie folgt abrufbar 
Steuerabschluss NEST. 

12.8.1.1 Grundsätze zur Rechnungslegung respektive Kontierung 

Für alle Steuerumsätze wird eine einheitliche Verbuchung sowohl bei den Einwohnergemeinden 
als auch bei den Kirchgemeinden festgelegt. Damit wird eine gleiche Bemessungsbasis zum mass-
gebenden Steueraufkommen beim Vollzug der innerkantonalen Finanzausgleiche der Einwohner- 
und Kirchgemeinden erreicht. 
 
Generell kommt bei den Kontierungsvorgaben das Bruttoverbuchungsprinzip zur Anwendung, 
d.h. die mit NEST abgerechneten Steuerarten wie z.B. Quellensteuer oder Grundstückgewinn-
steuer sind ohne die Abzüge von Rubriken wie Steuerbezugskosten, Zinsen oder Abgabe für Na-
turschutzfonds brutto zu buchen. Die Abzüge sind als Aufwand separat zu buchen. 
 
Nicht in allen Fällen ist mit der interkantonal standardisierten NEST-Abrechnung eine in allen Tei-
len differenzierte Kontenzuordnung möglich. Folglich wurde - etwa bezogen auf die zu verbu-
chenden Steuerverluste oder beim Forderungsbestand - nach dem Kriterium der Präponderanz 
eine generelle Kontozuordnung gemacht. Die Kontierungen erfolgen generell auf das Konto 
xxxx.3181.10 (tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen) respektive 10121.03 
(Forderungen übrige Sondersteuern). 
 
Teilweise führen die NEST-Steuerabrechnungen zu einer Neuzuordnung bestimmter Steuerarten 
wie z.B. im Falle der Liquidationsgewinnsteuer, welche der Gruppe der Sondersteuern 
(9101.4022.10) zugeordnet wird. 

12.8.1.2 Handhabung beim Jahresabschluss 

Es ist zu beachten, dass die definitive Steuerabrechnung des Kantons jeweils erst im Januar des 
Folgejahres bei den Gemeinden eintrifft und das Durchlaufkonto 10150.xx (siehe Buchungsbeleg 
unter Steuerabschluss NEST) zum Jahresende nicht ausgeglichen werden kann. Dieses Konto ist 
mit der fixen Laufnummer 10150.80 und der Bezeichnung «Durchlaufkonto Steuerabrech-
nung Kanton» in der Buchhaltung zu eröffnen resp. zu führen. Es zeigt per Ende Jahr jeweils den 
geforderten Saldo gemäss letzter, definitiver Steuerabrechnung des Kantons im Einheitsbezugs-
verfahren und wird mit Zahlung des Kantons an die Gemeinde im neuen Jahr ausgeglichen. Diese 
Verbuchungsweise der Steuern im Einheitsverfahren ergibt automatisch den Mindeststandard 
«Sollprinzip» gemäss Ziffer 12.4.2.2 «Sollprinzip (Mindestvariante)». 
 

Bei Nichteinhalten dieser Kontierungsvorgaben behält sich das AGEM vor, gestützt auf § 24 Gesetz 
über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden vom 30. November 2014 (FILAG 
EG; BGS 131.73) resp. § 26 Gesetz über den Finanzausgleich der Kirchgemeinden vom 19. März 
2019 (FIAG KG; BGS 131.74) Berichtigungen beim Vollzug der jeweiligen Finanzausgleiche vorzu-
nehmen. 
 
  

https://so.ch/verwaltung/finanzdepartement/steueramt/informationen/fuer-gemeinden/steuerabschluss-nest/
https://so.ch/verwaltung/finanzdepartement/steueramt/informationen/fuer-gemeinden/steuerabschluss-nest/
https://bgs.so.ch/data/131.73
https://bgs.so.ch/data/131.74
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12.9 Rechnungsabschluss  

In der Jahresrechnung, welche der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt wird, 
müssen sämtliche Abschlussbuchungen inklusive der Verwendung des Aufwand- respektive Er-
tragsüberschusses vollzogen sein.  
 
Um die Abschlussarbeiten mit den entsprechenden Buchungen systematisch und vollständig vor-
nehmen zu können, ist wie folgt vorzugehen (siehe auch Kapitel 18 «Rechnungsführung»): 

12.9.1 Geldkonten 

Sämtliche Geldkonten sind per 31. Dezember vollständig zu verbuchen und die Kontosalden der 
Finanzbuchhaltung mit den Bank- und Postauszügen abzustimmen. Der Kassabestand ist mittels 
Kassasturz zu protokollieren.  

12.9.2 Interne Verrechnungen 

Die Grundlagen für die Verrechnung interner Leistungen sind im Laufe des Jahres zu erheben und 
zu sammeln. Aufgrund von Arbeitsrapporten etc. sind die Leistungen zwischen Leistungsempfän-
gern und Leistungserbringern zu berechneten oder festgelegten Ansätzen gegenseitig zu verrech-
nen. Ebenso sind verzinsliche Vermögenswerte (Zuwendungen etc.) in der Regel zu verzinsen. Der 
Zinssatz ergibt sich aus den durchschnittlichen Guthabenzinsen (Sparhefte u.ä.) und/oder dem 
durchschnittlichen Fremdkapitalzins. Die internen Verrechnungen müssen sich gegenseitig aus-
gleichen. 

12.9.3 Nebenbücher (Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung) 

Sämtliche ausstehenden Steuern, Gebühren, Beiträge sowie Lieferantenrechnungen sind nach 
dem Sollprinzip zu verbuchen oder abzugrenzen, sofern sie das abzuschliessende Rechnungsjahr 
betreffen. Die Ausstände sind detailliert nachzuweisen (OP-Liste). Das Total der Ausstandslisten ist 
mit den Sammelkonten des Hauptbuches abzustimmen. Zudem sind die bilanzierten Guthaben in 
Bezug auf eine allfällige Gefährdung zu überprüfen. Für gefährdete Forderungen sind Wertbe-
richtigungen mittels Einzel- oder/und Pauschalbewertung vorzunehmen (siehe Kapitel 5 «Erfolgs-
rechnung»). 

12.9.4 Lohnbuchhaltung 

Die in der Lohnbuchhaltung pro Person ausgewiesenen Beträge sind mittels Sammelbuchung in 
die Finanzbuchhaltung zu übertragen. Die Bruttolohnsumme, die Abrechnung der Sozialleistun-
gen sowie die Auszahlungsbeträge sind mit den Kontosalden abzugleichen. Wenn die Sozialleis-
tungen nicht direkt aus der Lohnbuchhaltung den verursachenden Funktionen zugebucht werden, 
sind diese Ende Jahr manuell auf die relevanten Funktionen zu verteilen, z.B. aufgrund der Brut-
tolohnsummen der Funktionen. 

12.9.5 Anlagenbuchhaltung (Anbu) 

In der Anlagenbuchhaltung werden alle Vermögenswerte erfasst, welche über die Investitions-
rechnung abgerechnet wurden. Die Restwerte pro Anlagenkategorie sind mit den Bilanzwerten 
am Jahresende abzustimmen. Ebenso sind die Abschreibungen der Erfolgsrechnung mit den Ab-
schreibungen der Anlagenbuchhaltung nachzuweisen. Das physische Vorhandensein der in der 
Anlagenbuchhaltung geführten Anlagengüter ist regelmässig zu prüfen (siehe Kapitel 7 «Anla-
genbuchhaltung»). 
  



   

Stand: 12.03.2024 Seite 20 von 24 
12-Abschluss-6.0.docx 

 
Beim Abschluss der Anlagenbuchhaltung ist folgender Ablauf zu beachten: 

 Übernahme der Buchungen aus der Investitionsrechnung in die Anbu und Zuweisung an das 
Anlageobjekt vornehmen (Zu- und Abgänge buchen); 

 Anschlussgebühren der Spezialfinanzierungen den Anlagenobjekten zuweisen und Restwerte 
bereinigen; 

 Aktivierung der Nettoinvestitionen aus der Anbu in der Bilanz; 

 Abschreibungen berechnen, plausibilisieren und in die Finanzbuchhaltung übernehmen; 

 Abstimmung der Buchwerte per Ende Jahr zwischen der Anbu und der Bilanz (Bilanzwert = 
Anschaffungswert abzüglich kumulierter Wertberichtigung); 

 Abstimmung der Investitionsausgaben und -einnahmen zwischen der Anbu und der Investiti-
onsrechnung; 

 Abstimmung der berechneten Abschreibungen in der Anbu mit den verbuchten Abschreibun-
gen und den Sachgruppenkonten «Wertberichtigungen» in der Finanzbuchhaltung. 

12.9.6 Investitionsrechnung 

Der Abschluss der Investitionsrechnung ist im Kapitel 6 «Investitionsrechnung» dargestellt. Nicht 
abgeschlossene Projekte/Objekte werden auf das Konto «Anlagen im Bau» aktiviert. Sind die Pro-
jekte/Objekte abgeschlossen respektive in Betrieb genommen, werden sie auf das entsprechende 
Sachkonto umgebucht. 

12.9.7 Spezialfinanzierungen 

Die besonderen Regeln für den Abschluss der Spezialfinanzierungen sind im Kapitel 8 «Spezialfi-
nanzierung» dargestellt. 

12.9.8 Andere Rechnungskreise 

Buchhaltungen mit anderen oder integrierten Rechnungskreisen (Leitgemeindemodell, Gemein-
schaftsmodell) sind über die gemeinsamen Kontokorrente abzustimmen und abzuschliessen. Die 
Transferaufwände und -erträge sind gezielt zu kontrollieren (Kontodurchsicht) und mit den betei-
ligten Stellen gegenseitig abzustimmen, z.B. Amt für Gesellschaft und Soziales (Sozialhilfe, Ergän-
zungsleistungen, Alimentenbevorschussung, Pflegekosten etc.), Amt für Verkehr und Tiefbau (Öf-
fentlicher Verkehr), Zweckverbände, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Unternehmungen 
(ARA, Feuerwehr etc.). Die Vollständigkeit der in Rechnung gestellten Gemeindebeiträge ist zu 
kontrollieren. Innerhalb der Rechnungskreise gelten die gleichen Bestimmungen bezüglich Rech-
nungsabgrenzung. 

12.9.9 Sonderrechnungen (209) 

In den Sonderrechnungen (Fonds, Legate, Stiftungen etc.) sind sämtliche Einlagen bzw. Entnah-
men brutto zu buchen. Ende Jahr sind die Vermögenswerte zu verzinsen (siehe Kapitel 13 «Bilanz» 
und Kapitel 18 «Rechnungsführung»). 

12.9.10 Bilanz und Erfolgsrechnung 

12.9.10.1 Verwendung Ertragsüberschuss 

Die Gemeinden haben die Möglichkeit, den operativen Ertragsüberschuss unter bestimmten Vo-
raussetzungen 

 für zusätzliche Abschreibungen (siehe Kapitel 16 «Finanzielle Steuerung»); 

 für die Bildung von Vorfinanzierungen (siehe Kapitel 9 «Vorfinanzierung»); 

 für eine Einlage in die finanzpolitische Reserve (siehe Kapitel 16 «Finanzielle Steuerung»)  
oder  

 als Einlage in den Bilanzüberschuss (vormals Eigenkapital) zu verwenden.  
 
Die Art der Verwendung des Ertragsüberschusses hängt von der finanzpolitischen Zielsetzung der 
Gemeinde ab. Der sogenannte Bilanzüberschuss (Kontogruppe 299 mit Unterkonto 29900.01 «Jah-
resergebnis» und 29990.01 «kumulierte Ergebnisse der Vorjahre») dient als offene (ungebundene) 
Reserve, um künftige Aufwandüberschüsse abdecken zu können. 
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Die Funktion der einzelnen Bestandteile des Eigenkapitals ist in Kapitel «Bilanz», Ziffer 13.7 «Ei-
genkapital» beschrieben. Das gesamte Eigenkapital in der Bilanz ist wie folgt gegliedert. 

Eigenkapital  Erhöhung durch Reduktion durch 

290 
Verpflichtungen / Vor-
schüsse gegenüber Spezi-
alfinanzierungen im EK 

3510 
Einlagen in Spezialfinan-
zierungen EK 

4510 Entnahmen aus Spezialfi-
nanzierungen des EK 

291 Fonds (sofern EK) 3511 Einlagen in Fonds des EK 4511 
Entnahmen aus Fonds 
des EK 

293 Vorfinanzierungen 3893 
Einlagen in Vorfinanzie-
rungen des EK 

4893 
Entnahmen aus Vorfi-
nanzierungen des EK 

294 Finanzpolitische Reserve 3894 
Einlagen aus finanzpoli-
tischer Reserve 

4894 
Entnahmen aus finanz-
politischer Reserve 

295 
Aufwertungsreserve Ver-
waltungsvermögen 

- 

Grundsätzlich keine Ein-
lagen. 
Ausnahmen: Reserve 
beim Übergang aus ein-
laufenden Verpflich-
tungskrediten oder 
Übertrag von Sperrreser-
ven aus früheren Auf-
wertungen von Ausglie-
derungen 

4895 
Entnahmen aus Aufwer-
tungsreserve 

296 
Neubewertungsreserve Fi-
nanzvermögen 

3896 
Einlagen in Neubewer-
tungsreserve 

4896 
Entnahmen aus Neube-
wertungsreserve 

298 Übriges Eigenkapital  

Erhöhungen aufgrund 
von Vorgängen in Pos-
ten, die in keiner ande-
ren Sachgruppe des EK 
geführt werden. 

 

Entnahmen aufgrund 
von Vorgängen in Pos-
ten, die in keiner ande-
ren Sachgruppe des EK 
geführt werden. 

2990 Jahresergebnis 
9000 
respektive 

3899 

Jahresergebnis Ertrags-
überschuss  

Budgetierung Abschrei-
bung Bilanzfehlbetrag 

 

9001 
respektive 

4899 

Jahresergebnis Aufwand-
überschuss  

Ausgleich Budget durch 
Entnahme aus kumulier-
ten Ergebnis  

2999 
Kumulierte Ergebnisse der 
Vorjahre 

2990 
Einlage in das kumu-
lierte Ergebnis der Vor-
jahre 

2990 
Entnahme aus dem ku-
mulierten Ergebnis der 
Vorjahre 
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12.9.10.2 Ergebnisverbuchung 

Am Anfang des neuen Rechnungsjahres wird das Jahresergebnis des letzten Jahres auf das «ku-
mulierte Eigenkapital» (Konto Nr. 29990.01) umgebucht. Auf diesem Konto werden die kumulier-
ten Ergebnisse der Vorjahre ausgewiesen. 
 
Buchungsvorgang 1.1.: 

Jahresergebnis  Soll Haben Betrag in Fr. 

Übertrag Ertragsüberschuss  des 
Vorjahres auf Eigenkapital 

Jahresergebnis 
Bilanz 

29900.01 

Kumulierte Ergebnisse 
der Vorjahre 

29990.01 

10'000 

Übertrag Aufwandüberschuss  des 
Vorjahres auf Eigenkapital 

Kumulierte Ergebnisse 
der Vorjahre 

29990.01 

Jahresergebnis 
Bilanz 

29900.01 

5'000 

 
Am Ende des Jahres wird das Jahresergebnis der Erfolgsrechnung auf das Eigenkapital (Konto Nr. 
2990) gebucht. Auf diesem Konto wird somit das jeweilige Jahresergebnis ausgewiesen. 
 
Buchungsvorgang 31.12.: 

Jahresergebnis  Soll Haben Betrag in Fr. 

Ertragsüberschuss Ertragsüberschuss 
Erfolgsrechnung 

9990.9000.00 

Jahresergebnis 
Bilanz 

29900.01 

30'000 

Aufwandüberschuss Jahresergebnis 
Bilanz 

29900.01 

Aufwandüberschuss 
Erfolgsrechnung 

9990.9001.00 

40'000 

 
Weist die Sachgruppe 299 einen Minusbestand (Bilanzfehlbetrag) aus, ist dieser spätestens inner-
halb von 5 Jahren seit der erstmaligen Entstehung abzutragen. 
 
Buchungsvorgang 31.12.: 

Jahresergebnis  Soll Haben Betrag in Fr. 

Aufwandüberschuss Jahresergebnis 
Bilanz 

29900.01 

Aufwandüberschuss 
Erfolgsrechnung 

9990.9001.00 

100'000 

 
Annahme: Mit diesem Aufwandüberschuss ergibt sich auf der Sachgruppe 299 ein Minusbestand 
von Fr. 50‘000. 
 
Buchungsvorgang zur Tilgung eines Bilanzfehlbetrages (Annahme ein Fünftel): 

Tilgung Soll Haben Betrag in Fr. 

Abschreibung Bilanzfehlbetrag Abtragung 
Bilanzfehlbetrag 

9990.3899.00 

Kumulierte Ergebnisse 
des Vorjahres 

29990.01 

10'000 

 
Die Ausführungsbestimmungen zur Höhe der Tilgungsrate sind im Kapitel 16 «Finanzielle Steue-
rung» erläutert. 
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12.9.10.3 Beschlussfassung Ergebnis 

Sobald der Gemeinderat über die Verwendung des Ergebnisses Beschluss gefasst hat, sind die Ab-
schlussbuchungen zu vollziehen und die Buchhaltung vorbehältlich der Beschlussfassung durch die 
Gemeindeversammlung abzuschliessen (Status «provisorisch»). In der Jahresrechnung, welche der 
Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt wird, müssen alle Abschlussbuchungen in-
klusive der Verwendung des Aufwand- oder Ertragsüberschusses vollzogen sein.  
 
Die Verwendung des Ergebnisses ist durch die Gemeindeversammlung speziell zu beschliessen 
(siehe Kapitel 15 «Jahresrechnung»). Sollte die Gemeindeversammlung eine andere - innerhalb 
der unter Ziffer 12.9.10.1 «Verwendung Ertragsüberschuss» erwähnten Möglichkeiten - Ergebnis-
verwendung beschliessen, so sind die entsprechenden Buchungen, wenn möglich noch in der be-
treffenden Jahresrechnung zu vollziehen. Das heisst der Status «definitiv» wird in der Regel erst 
nach der Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung in der Buchhaltung gesetzt. Aus-
nahmsweise darf eine Verbuchung der von der Gemeindeversammlung geänderten Ergebnisver-
wendung auch in der Jahresrechnung des Folgejahres vorgenommen werden. 
 
Nicht zulässig ist hingegen, einen Ertragsüberschuss oder einen Teil davon zur Finanzierung neuer 
einmaliger Ausgaben, z.B. für dringende wohltätige Zwecke, zu verwenden. Will die Gemeinde in 
Anbetracht eines guten Gesamtergebnisses solche Beiträge tätigen, so sind diese als Nachtragskre-
dite entweder zu Lasten der abgeschlossenen Jahresrechnung oder zu Lasten der Jahresrechnung 
des laufenden Jahres zu verbuchen. 
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12.10 Anhang 

12.10.1 Mustervorlage «Vergleich zweier Steuerperioden» 

Die Auswertung «Vergleich zweier Steuerperioden» wird periodisch durch das Steueramt des Kan-
tons Solothurn allen Gemeinden zugestellt. Sie zeigt den Stand der Veranlagungen von Natürli-
chen Personen, für welche in beiden Steuerperioden Taxationen vorliegen. Die Veränderung die-
ser gleichen Taxationen wird in Prozenten zum Vorjahr angegeben. 
 

 


